
 
 
 
 

 
 
     

 Nr. 02/2022                                                           Gettorf 19.01.2022 
 
 

 
S i t z u n g s t e r m i n e  

 
Tag / Uhrzeit Gremium Sitzungsort Seite 
Dienstag, 01.02.2022 
- 19.30 Uhr - 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Schinkel 

Hans-Görschen-Halle 
Hauptstraße 46, 24214 Schinkel 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Rette Leben – Spende Blut! 
 

Der nächste Termin zur Blutspende in Neuwittenbek ist am 
 

Montag, 31.01.2022, 
zwischen 16.00 Uhr und 19:30 Uhr  
in der „Alten Scheune“ Hof Radbruch 
Hauptstraße 17 in 24214 Neuwittenbek 

 
Deutsches Rotes Kreuz – Ortsverein Neuwittenbek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Amtsblatt Dänischer Wohld 
finden Sie auch im Internet unter www.amtdw.de / Amt / Aktuelles. 

Hier können Sie das Bekanntmachungsblatt auch 
als Newsletter abonnieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes Dänischer Wohld  
erscheint am Mittwoch, dem 2. Februar 2022 

 
 

  

 

http://www.amtdw.de/
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Gemeinde Schinkel 24214 Gettorf, den 17.01.2022 
- Die Bürgermeisterin - Karl-Kolbe-Platz 1 

 
 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Schinkel 
 

Dienstag, 01.02.2022, 19:30 Uhr, 
 

Hans-Görschen-Halle, Hauptstraße 46, 24214 Schinkel 
 

Zutritt nach 3G-Regel – mit Turnschuhen oder Socken - 
 
 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 
 
 1. Begrüßung und Eröffnung  
   
 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 08.12.2021  
   
 3. Einwohnerfragestunde  
   
 4. Berichte  
   
 4.1. Eingaben  
   
 4.2. Anfragen  
   
 4.3. Antrag auf Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis als Gemeinde-

wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Schinkel, Aushändigung der  
Entlassungsurkunde 

 

   
 
 

gez. Axmann-Bruckmüller 
- Bürgermeisterin -  

 
Für die Richtigkeit:  
 
 
Bahr 
 
 
 

 
 
 
 
Schiedsleute des Amtes Dänischer Wohld und der Gemeinde Gettorf 
 

Amt Dänischer Wohld: Siegfried Mevs  Telefon: 0 43 46 / 41 21 07   
Gemeinde Gettorf:  Werner Helms-Rick  Telefon: 0 43 46 / 66 43 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Tüttendorf 
für das Haushaltsjahr 2022 

 
Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2021 folgende Haushalts-
satzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 2.775.400 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.922.100 EUR 
 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von -146.700 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 
2.675.000 EUR 

 einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

2.641.500 EUR 

    
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investi-

tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 
902.400 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Inves-
titionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

1.208.700 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen auf 
0 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 153.300 EUR 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 11,81 Stellen. 

 
§ 3 

 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer   
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Be-

triebe (Grundsteuer A) 
330 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 % 
2. Gewerbesteuer 310 % 

 
§ 4 

 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächti-
gungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Ge-
meindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. 
 
Gettorf, den 06.01.2022 
 
Gemeinde Tüttendorf 
 
gez. Thomas Thee   (Siegel) 
Bürgermeister 

 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Jedermann kann während 
der Dienststunden in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Zimmer 5, 2. OG, Einsicht in die 
Haushaltssatzung und die Anlagen nehmen.  
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Haushaltssatzung des Schulverbandes Osdorf/Felm/Noer 
für das Haushaltsjahr 2022 

 
Aufgrund der §§ 56 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes vom 24.01.2007 i.V.m. den §§ 5 und 14 des Gesetzes über 
kommunale Zusammenarbeit vom 28.02.2003 und dem § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss die Schulverbandsver-
sammlung vom 14.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 487.300 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 487.300 EUR 
 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von 0 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 
444.700 EUR 

 einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

413.100 EUR 

    
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investi-

tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 
21.200 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Inves-
titionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

52.800 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen auf 
0 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 3,68 Stellen. 

 
 

§ 3 
 
Die Schulverbandsumlage beträgt 323.800 Euro und wird wie folgt festgesetzt: 
 

1. Gemeinde Osdorf 210.401,18 € 
2. Gemeinde Felm 61.634,15 € 
3. Gemeinde Noer 51.764,67 € 

 
 
 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung entfällt. 
 
Gettorf, den 14.01.2022 
 
Schulverband Osdorf/Felm/Noer 
 
gez. Peter Hammerich    (Siegel) 
Schulverbandsvorsteher  
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Jedermann kann während 
der Dienststunden in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Zimmer 1, II. OG, Einsicht in die 
Haushaltssatzung und die Anlagen nehmen.    
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1. Änderungssatzung 
zur Satzung der Gemeinde Felm  

für den Betrieb und die Erhebung von Benutzungsgebühren  
für die Kindertageseinrichtung 

 
Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schl.-H. in der 
Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
25.05.2021 (GVOBl. Schl.-H. S.566), der §§ 22 - 24 und 90 Abs. 1 Nr. 3 Sozialgesetzbuch VIII in der 
Fassung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 
05.10.2021 (BGBl. I S. 4607) sowie des § 31 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur 
Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Kindertagesförderungs-
gesetz – KiTaG) vom 12.12.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 759), zuletzt geändert durch Art. 4 des Geset-
zes vom 15.12.2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1498) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeinde-
vertretung Felm vom 13.12.2021 folgende Satzung erlassen:  
 
 

§ 1 
 

§ 7 Höhe der Benutzungsgebühr 
Abs. 1 a) erhält folgende Fassung: 

 
(1) Die Höhe der monatlichen Benutzungsgebühr beträgt nach § 31 Abs. 1 KiTaG  
 

a) für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr bei Inanspruchnahme von: 
 

6 Betreuungsstunden 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr 174,00 € 
      
8 Betreuungsstunden 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr 232,00 € 

 
 

§ 2 
 

Inkrafttreten 
 
Diese 1. Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Felm, den 14.01.2022 
 
 
Gemeinde Felm 
 
gez. Friedrich Suhr 
Bürgermeister 
  



Seite 6                                                                            Nr. 02/2022 
 
 
 

1. Änderungssatzung 
zur Satzung der Gemeinde Gettorf 

für den Betrieb und die Erhebung von Benutzungsgebühren  
für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Gettorf 

 
Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schl.-H. in der 
Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
25.05.2021 (GVOBl. Schl.-H. S.566), der §§ 22 - 24 und 90 Abs. 1 Nr. 3 Sozialgesetzbuch VIII in der 
Fassung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 
05.10.2021 (BGBl. I S. 4607) sowie des § 31 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur 
Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Kindertagesförderungs-
gesetz – KiTaG) vom 12.12.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 759), zuletzt geändert durch Art. 4 des Geset-
zes vom 15.12.2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1498) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeinde-
vertretung Gettorf vom 17.11.2021 folgende Satzung erlassen:  
 
 

§ 1 
 

§ 7 Höhe der Benutzungsgebühr 
Abs. 1 a) erhält folgende Fassung: 

 
(1) Die Höhe der monatlichen Benutzungsgebühr beträgt nach § 31 Abs. 1 KiTaG  
 

a) für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr bei Inanspruchnahme von: 
 

6 Betreuungsstunden 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr 174,00 € 
      
7 Betreuungsstunden 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr 203,00 € 
      
8 Betreuungsstunden 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr 232,00 € 
      
9 Betreuungsstunden 7:00 Uhr bis  16:00 Uhr 261,00 € 

 
 

§ 2 
 

Inkrafttreten 
 
Diese 1. Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Gettorf, den 14.01.2022 
 
 
Gemeinde Gettorf 
 
gez. Hans-Ulrich Frank 
Bürgermeister 
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2. Änderungssatzung 
zur Satzung der Gemeinde Lindau  

für den Betrieb und die Erhebung von Benutzungsgebühren  
für die Kindertageseinrichtung „De Dörpsmüüs“ der Gemeinde Lindau 

 
Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schl.-H. in der 
Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
25.05.2021 (GVOBl. Schl.-H. S.566), der §§ 22 - 24 und 90 Abs. 1 Nr. 3 Sozialgesetzbuch VIII in der 
Fassung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 
05.10.2021 (BGBl. I S. 4607) sowie des § 31 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur 
Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Kindertagesförderungs-
gesetz – KiTaG) vom 12.12.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 759), zuletzt geändert durch Art. 4 des Geset-
zes vom 15.12.2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1498) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeinde-
vertretung Lindau vom 25.11.2021 folgende Satzung erlassen:  
 
 

§ 1 
 

§ 7 Höhe der Benutzungsgebühr 
 Abs. 1 a) erhält folgende Fassung: 

 
(1) Die Höhe der monatlichen Benutzungsgebühr beträgt nach § 31 Abs. 1 KiTaG  
 

a) für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr bei Inanspruchnahme von: 
 

5 Betreuungsstunden 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr 145,00 € 
6 Betreuungsstunden 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr 174,00 € 
8 Betreuungsstunden 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr 232,00 € 
9 Betreuungsstunden 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr 261,00 € 

 
 

§ 2 
 

Inkrafttreten 
 
Diese 2. Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Lindau, den 14.01.2022 
 
Gemeinde Lindau 
 
gez. Jens Krabbenhöft 
Bürgermeister 
 
  



Seite 8                                                                            Nr. 02/2022 
 
 
 

1. Änderungssatzung 
zur Satzung der Gemeinde Neuwittenbek  

für den Betrieb und die Erhebung von Benutzungsgebühren  
für die Kindertageseinrichtung „Lütt Wittenbeker“ 

 
Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schl.-H. in der 
Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
25.05.2021 (GVOBl. Schl.-H. S.566), der §§ 22 - 24 und 90 Abs. 1 Nr. 3 Sozialgesetzbuch VIII in der 
Fassung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 
05.10.2021 (BGBl. I S. 4607) sowie des § 31 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur 
Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Kindertagesförderungs-
gesetz – KiTaG) vom 12.12.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 759), zuletzt geändert durch Art. 4 des Geset-
zes vom 15.12.2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1498) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeinde-
vertretung Neuwittenbek vom 29.11.2021 folgende Satzung erlassen:  
 
 

§ 1 
 

§ 7 Höhe der Benutzungsgebühr 
Abs. 1 a) erhält folgende Fassung: 

 
(1) Die Höhe der monatlichen Benutzungsgebühr beträgt nach § 31 Abs. 1 KiTaG  
 

a) für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr bei Inanspruchnahme von: 
 

5 Betreuungsstunden 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr 145,00 € 
6 Betreuungsstunden 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr 174,00 € 
8 Betreuungsstunden 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr 232,00 € 
9 Betreuungsstunden 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr 261,00 € 

 
 

§ 2 
 

Inkrafttreten 
 
Diese 1. Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Neuwittenbek, den 14.01.2022 
 
 
Gemeinde Neuwittenbek 
 
gez. Waltraud Meier 
Bürgermeisterin 
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1. Änderungssatzung 
zur Satzung der Gemeinde Osdorf  

für den Betrieb und die Erhebung von Benutzungsgebühren  
für die Kindertageseinrichtung „Rappelkiste“ der Gemeinde Osdorf 

 
Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schl.-H. in der 
Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
25.05.2021 (GVOBl. Schl.-H. S.566), der §§ 22 - 24 und 90 Abs. 1 Nr. 3 Sozialgesetzbuch VIII in der 
Fassung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 
05.10.2021 (BGBl. I S. 4607) sowie des § 31 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur 
Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Kindertagesförderungs-
gesetz – KiTaG) vom 12.12.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 759), zuletzt geändert durch Art. 4 des Geset-
zes vom 15.12.2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1498) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeinde-
vertretung Osdorf vom 01.12.2021 folgende Satzung erlassen:  
 
 

§ 1 
 

§ 7 Höhe der Benutzungsgebühr 
Abs. 1 a) erhält folgende Fassung: 

 
(1) Die Höhe der monatlichen Benutzungsgebühr beträgt nach § 31 Abs. 1 KiTaG  
 

a) für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr bei Inanspruchnahme von: 
 

7 Betreuungsstunden 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr 203,00 € 
      
9 Betreuungsstunden 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr 261,00 € 

 
 

§ 2 
 

Inkrafttreten 
 
Diese 1. Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Osdorf, den 14.01.2022 
 
 
Gemeinde Osdorf 
 
gez. Helge Kohrt 
Bürgermeister 
 
  



Seite 10                                                                            Nr. 02/2022 
 
 
 

1. Änderungssatzung 
zur Satzung der Gemeinde Tüttendorf  

für den Betrieb und die Erhebung von Benutzungsgebühren  
für die Kindertageseinrichtung „Schwalbennest“ in Blickstedt 

 
Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schl.-H. in der 
Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
25.05.2021 (GVOBl. Schl.-H. S.566), der §§ 22 - 24 und 90 Abs. 1 Nr. 3 Sozialgesetzbuch VIII in der 
Fassung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 
05.10.2021 (BGBl. I S. 4607) sowie des § 31 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur 
Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Kindertagesförderungs-
gesetz – KiTaG) vom 12.12.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 759), zuletzt geändert durch Art. 4 des Geset-
zes vom 15.12.2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1498) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeinde-
vertretung Tüttendorf vom 07.12.2021 folgende Satzung erlassen:  
 
 

§ 1 
 

§ 7 Höhe der Benutzungsgebühr 
 Abs. 1 a) erhält folgende Fassung 

 
(1) Die Höhe der monatlichen Benutzungsgebühr beträgt nach § 31 Abs. 1 KiTaG  

 
a) für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr bei Inanspruchnahme von: 

 
5,5 Betreuungsstunden 7:30 Uhr bis 13:00 Uhr 159,50 € 
      
7,5 Betreuungsstunden 7:30 Uhr bis 15:00 Uhr 217,50 € 

 
 

§ 2 
 

Inkrafttreten 
 
Diese 1. Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Tüttendorf, den 14.01.2022 
 
 
Gemeinde Tüttendorf 
 
gez. Thomas Thee 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung über den geänderten Aufstellungsbeschluss  
für die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes  

der Gemeinde Osdorf  
und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  

nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
 

Die Gemeindevertretung Osdorf hat in ihrer Sitzung am 01.12.2021 beschlossen, die 14. Änderung 
des Flächennutzungsplanes für den folgenden Bereich aufzustellen: 
 
Plangebiet südlich der Dänischenhagener Straße/Landesstraße 44 (L 44), östlich der Felmer 
Straße/Kreisstraße 49 (K 49), die angrenzende öffentliche Verkehrsfläche der Dänischenhagener 
Straße/L 44, am östlichen Ortsausgang der Gemeinde Osdorf. 
 
Das Gebiet ist in dem nachstehenden Lageplan schwarz umrandet. 
 
Folgende Planungsziele werden verfolgt:  
Überplanung der Fläche für die Landwirtschaft, eines Siedlungssplitters und eines Teils der Kleingar-
tenanlage (Grünfläche mit der Zweckbestimmung Dauerkleingärten) zu einer gewerblichen Baufläche, 
um das vorhandene Gewerbegebiet maßvoll zu erweitern.  
 
Die Planungsziele sind in einer Begründung darzulegen, ein Umweltbericht ist als gesonderter Teil der 
Begründung zu erarbeiten (§ 2 a Baugesetzbuch). 
 
Der geänderte Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch ortsüblich 
bekannt gemacht. 
 
Weiterhin wurde beschlossen, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Bauge-
setzbuch durchzuführen, um die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung zu 
unterrichten und ihr Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch erfolgt durch 14-tägigen öffentlichen Aushang in 
der Zeit  
 

vom 27.01.2022 bis zum 09.02.2022 
 

in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Erdgeschoss 
Zimmer 10, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr (montags bis freitags von 8 Uhr bis 
12 Uhr und donnerstags von 8 Uhr bis 18 Uhr, außer an Feiertagen). Die Öffentlichkeit kann sich 
innerhalb dieses Zeitraumes schriftlich oder während der Öffnungszeiten zur Niederschrift zu der Pla-
nung äußern. 
 
Gettorf, den 17.01.2022 
 
Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
Im Auftrage 
 
gez. Bluhm 
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Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 16  

– Gildeweg/Kronsbek – der Gemeinde Osdorf  
und Unterrichtung der Öffentlichkeit (§ 13 a Abs. 3 BauGB) 

 
Die Gemeindevertretung Osdorf hat am 01.12.2021 beschlossen, den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 16 – Gildeweg/Kronsbek – der Gemeinde Osdorf aufzustellen, dessen Geltungsbereich 
wie folgt begrenzt wird: 
 
Plangebiet südlich und östlich der Kronsbek, südwestlich der freien Landschaft und nördlich der Be-
bauung des Gildeweges.   
 
Das Plangebiet ist in dem nachstehenden Lageplan schwarz umrandet. 
 
Folgendes Planungsziel wird verfolgt: 
Ziel des Vorhabens ist, die planerischen Grundvoraussetzungen zu schaffen, um zwei Wohngebäude 
für den örtlichen Bedarf zu errichten. 
  
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch ortsüblich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Aufstellung des Bebauungsplanes unter Einbeziehung von Au-
ßenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren (§ 13 b BauGB) erfolgt, ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.  
 
Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung der Öffentlichkeit und Behörden (§ 3 Abs. 1 und § 
4 Abs. 1 BauGB) wird gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 2 BauGB 
abgesehen.  
 
Da von der frühzeitigen Bürgerbeteiligung abgesehen wurde, wird hiermit gemäß § 13 a Abs. 3 BauGB 
bekannt gemacht, dass sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die we-
sentlichen Auswirkungen der Planung in der Zeit   
 

vom 27.01.2022 bis zum 09.02.2022 
 

unterrichten und innerhalb dieses Zeitraumes schriftlich oder während der Öffnungszeiten zur Nieder-
schrift zu der Planung äußern kann. Die Unterlagen liegen in dieser Zeit zur Einsichtnahme in der 
Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 10 im Erdge-
schoss, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr (an folgenden Werktagen: Montag bis 
Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr), bereit. 
 
Gettorf, den 17.01.2022 
 
Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
Im Auftrage 
 
gez. Bluhm 
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Gemeinsame öffentliche Bekanntmachung 
über die Erhebung von Niederschlagsgebühren  

in den amtsangehörigen Gemeinden  
 
 
Die Erhebung der Niederschlagsgebühren erfolgt generell über so genannte Dauerbescheide. Dies           
bedeutet, dass wenn sich die Bemessungsgrundlagen und Gebührensätze nicht verändern, gelten die 
bisherigen Bescheide weiterhin fort. 
 
In den Gemeinden, in denen sich die Gebührensätze zum 01.01.2022 geändert haben, werden dement-
sprechend neue Bescheide versandt. 
Aufgrund der Beschlüsse der Gemeindevertretungen in den Gemeinden: 
 

• Felm am 13.12.2021, 
• Lindau (OT Großkönigsförde) am 09.12.2021 
• Osdorf am 21.12.2021 
• Schinkel am 08.12.2021 und 
• Tüttendorf (OT Wulfshagenerhütten) am 07.12.2021 

 
werden neue Gebührenbescheide im Laufe des Januars 2022 erstellt und versandt. 
 
 
In den Gemeinden: 
 

• Gettorf und 
• Tüttendorf (OT Tüttendorf und Blickstedt) 

 
gelten die Inhalte der bisherigen Bescheide gemäß § 12 Kommunalabgabengesetz Schleswig-Holstein 
(KAG) fort. 
 
Die Niederschlagswassergebühren werden gemäß der bisherigen Bescheide in den festgesetzten Viertel-
jahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2022 fällig.  
 
Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Gebührenfestsetzung treten für die Gebühren-
pflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein neuer schriftlicher          
Gebührenbescheid zugegangen wäre. Die Gebührenfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem 
Monat, die mit dem Tag der Bekanntmachung zu laufen beginnt, durch Widerspruch angefochten werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, Karl-
Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, einzulegen. Auch wenn Widerspruch erhoben wird, müssen die angeforder-
ten Beträge fristgemäß gezahlt werden, soweit sie nicht gestundet oder von der Vollziehung ausgesetzt 
sind. 
 
Gettorf, den 19.01.2022  
 
 
 

gez. Wendt-Köhler 
stellv. Bürgermeister 

gez. Thee 
Der Bürgermeister 

 Gemeinde Gettorf Gemeinde Tüttendorf 
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Neuverpachtung von landwirtschaftlichen Flächen 
 

Die Gemeinde Gettorf verpachtet zum 
 

1. März 2022 
 

für die Dauer von sechs Jahren die anliegend näher bezeichnete  
landwirtschaftliche Fläche. 

 
Gemarkung Flur Flurstück Größe Lage 

 

Gettorf 
 

 

007 

 

126/5 

 

ca. 2,0147 ha 

 

Sander Weg, 
24214 Gettorf 

 
Der Einsatz von Pestiziden auf der Pachtfläche ist durch eine vertragliche Regelung verboten. 

  Der Zuschlag für die Verpachtung erfolgt nach Höchstgebot. 
 
 

Die Pachtfläche ist auf der Karte rot gekennzeichnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ihr Pachtangebot richten Sie bitte schriftlich bis zum 
 

09.02.2022 
 

an das Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf. 
 
 
Auskünfte erteilt:  
Amt Dänischer Wohld, Frau Kropf                      Tel. 04346/ 91-289 
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Amtliche Bekanntmachungen 
 

 
Personalausweise und Pässe 

 
Die Personalausweise, die bis zum 07.01.2022 beantragt wurden, liegen vor. 
Die Reisepässe, die bis zum 30.12.2021 beantragt wurden, liegen vor. 
 
 

Gettorf, 18.01.2022 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mitteilungen der Verwaltung 
 

 
Bürgermeistersprechstunde 

 

Gemeinde Bürgermeister/in Tag / Datum Uhrzeit Ort 

Gettorf Hans-Ulrich Frank Donnerstag, 03.03.2022 15.00 – 
18.00 

nur nach telefonischer 
Anmeldung unter  
91-200 

Lindau Jens Krabbenhöft 

Sprechstunde telefonisch (0 43 46 – 60 02 77) nach vorheriger 
Terminvereinbarung oder unter jens.krabbenhoeft@gmx.de . 
Sprechstunden im Dörpshus in Revensdorf oder im Feuerwehr-
haus in Großkönigsförde werden wieder stattfinden, wenn die 
Coronabedingungen es zulassen. 

Neudorf-Bornstein Christoph Arp Sprechstunde nach Vereinbarung unter E-Mail:  
info@tischlerei-arp.com 

Neuwittenbek Waltraud Meier Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 - 600191 

Osdorf Helge Kohrt Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 – 41 31 32 

Schinkel Sabine Axmann-
Bruckmüller Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 - 93 93 56 

Tüttendorf Thomas Thee Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0151 193 290 81 

 
 
  

mailto:jens.krabbenhoeft@gmx.de
mailto:info@tischlerei-arp.com
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Rentenberatung in Gettorf 
 

Frau Schlewitz bietet für alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Amtsbereich Dänischer Wohld eine          
Rentenberatung an. Sie führt nicht nur eine Rentenberatung durch, sondern bei Bedarf nimmt sie auch 
die entsprechenden Anträge mit den Versicherten auf. Kosten entstehen den Versicherten hierfür nicht.  
 

Aufgrund der derzeitigen Corona-Verordnungen finden die Beratungsgespräche ausschließlich telefonisch 
statt. 
 

Bei Beratungswünschen kontaktieren Sie bitte Frau Schlewitz unter folgender Telefonnummer:     
0 43 46 – 60 02 40.  
 

Bitte halten Sie Ihre Rentenversicherungsnummer bereit. 

Bei der Anmeldung wird auch geklärt, welche Versicherungsunterlagen Sie für das Beratungsgespräch 
benötigen.  

Gettorf, 18.01.2022 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 
 

 
 
 
 

 
Beratungsstelle Nord-Ost 

im Sozialen Beratungs- u. Dienstleistungszentrum (SBDZ) 
 

Ansprechpartnerin: Frau Räther-Arendt 
Am Buchholz 4 24161 Altenholz 

 
Tel.: 0431 32 10 40 Fax: 0431 32 753 

Mail: info@pflegestuetzpunkt.altenholz.de 
Web: www.pflege.schlewig-holstein.de 

 
Sprechzeiten: 
Mo 9.00 bis 11.00 h und Do 8.00 bis 11.00 h und nach Vereinbarung, Hausbesuche möglich 
 
Im PflegeStützpunkt erhalten Sie eine individuelle, unabhängige und kostenfreie Beratung. 
 
Ihr PflegeStützpunkt hilft dabei möglichst lange im eigenen Zuhause verbleiben zu können 
 
Wir geben Antworten, wenn ein Mensch und seine Angehörigen Unterstützung benötigen, stellen sich 
viele Fragen: 
 

 Wer unterstützt mich im Alltag? 
 Wo bekomme ich Hilfsmittel? 
 Welche Anträge muss ich stellen? 

 
Wir informieren Sie umfassend zu Themen wie Leben und Wohnen im Alter, Pflege und Betreuung. 
 
Wir vermitteln Kontakte zu Ehrenamtlichen und Angehörigengruppen und haben ein offenes Ohr für Ihre 
Sorgen und Probleme. 
 

  

http://www.pflege.schlewig-holstein.de/
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Stellenausschreibungen 
 

 

 

 

 
Das Amt Dänischer Wohld stellt zum 1. August 2022 eine/n  
 

Auszubildende/n  zur/zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) 
– Fachrichtung Kommunalverwaltung –  

ein. 

Das Amt Dänischer Wohld im Herzen Schleswig-Holsteins – zwischen Eckernförder Bucht und dem Nord-
Ostsee-Kanal ist eine moderne hauptamtlich verwaltete Kommunalverwaltung und als Dienstleister für ca. 
16.000 Einwohner/innen zuständig.  
 
Es erwartet Sie beim Amt Dänischer Wohld eine anspruchsvolle und vielseitige praktische Ausbildung in 
den Fachbereichen Zentrale Dienste, Finanzen, Ordnungswesen/Bürgerbüro und Bauwesen. Die dreijäh-
rige  Ausbildung erfolgt durch qualifizierte Ausbilder*innen.  
 
Die fachtheoretische Ausbildung erfolgt an den Berufsbildenden Schulen in Rendsburg oder Kiel (Block-
unterricht). Weiterhin gehört zur Ausbildung ein Verwaltungseinführungs- und Verwaltungsabschlusslehr-
gang an der Verwaltungsakademie Bordesholm. Darüber hinaus erfolgt eine Teilnahme an dem kreisin-
ternen Unterricht, der in Form von ganztägigen Workshops in der Kreisverwaltung Rendsburg stattfindet.  
Wir erwarten von den Bewerber*innen:  
 mindestens einen mittleren Bildungsabschluss, 
 mindestens befriedigende Leistungen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Wirtschaft/Politik, 
 Interesse an rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Themen, 
 Bürger*innen - und serviceorientiertes Verhalten, 
 Verantwortungsbewusstsein, 
 Kommunikationsfähigkeit, 
 Teamfähigkeit. 

 

Für die Verwaltungsausbildung sind Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC sowie den gängigen Office-
Anwendungen sehr von Vorteil.  
 
Wir bieten: 
 

 eine qualifizierte Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten 
 ein Ausbildungsentgelt nach Tarifvertrag – derzeit –    

 

o 1. Ausbildungsjahr:  1.068,26 € brutto 
o 2. Ausbildungsjahr:  1.118,20 € brutto 
o 3. Ausbildungsjahr:     1.164,02 € brutto  

 

 eine Jahressonderzahlung und vermögenswirksame Leistungen entsprechend des Tarifvertrages 
 Ausbildungsabschlussprämie in Höhe von 400,00 Euro brutto 

 
Haben Sie noch weitere Fragen zur Ausbildung beim Amt Dänischer Wohld?  
Dann wenden Sie sich an unsere Ausbildungsleiterin Frau Ute Schwauna unter der Telefonnummer: 
04346/91212. 
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugniskopien bis 
zum 31.01.2022 an den Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf.  
Alternativ per Email an poststelle@amtdw.landsh.de (Alle Dokumente in eine pdf-Datei zusammenge-
fasst). 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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Der Schulverband Gettorf und Umgegend sucht ab 10.01.2022 für das offene Ganztagsangebot an der 
Grundschule Gettorf eine/n 

 
 

sozialpädagogische/n Assistenten/in  
 (m/w/d) 

 
 

mit einer durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit von 15,25 h.  
 
 
Der Arbeitseinsatz erfolgt bedarfsorientiert und entsprechend des Stundenkontingents in den Schulzeiten 
von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr und von 11.30 Uhr bis 16.00 Uhr. 
 
Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen 
 

• Aufsicht und Betreuung von Grundschulkindern (1. – 4. Klasse) 
vor und nach dem Schulunterricht 
„Spielen, malen, basteln, lesen, lachen, toben, trösten“ 

• Begleitung und Initiierung verschiedener Spielsituationen im Innen- und Außenbereich;  
Spielmaterialien bereitstellen und aufräumen 

• Begleitung bei den Hausaufgaben 
• Zusammenarbeit mit dem Team 

 
Wir erwarten 
 

• Freundliche und wertschätzende Arbeit mit Kindern, Eltern und dem Team 
• Verantwortungsbewusstsein und selbständiges Arbeiten 
• Flexibilität 
• Belastbarkeit, Kreativität, Zuverlässigkeit  und Teamfähigkeit 
• Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung 
 

 
Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe S 3 des TVöD.  
 
Fragen beantwortet Ihnen die Leiterin der offenen Ganztagsbetreuung, Frau Szafranski,                               
Tel.: 04346 / 6013418. 
 
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an 
den Schulverband Gettorf und Umgegend, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf oder per Email an:               
poststelle@amtdw.landsh.de (in eine pdf-Datei zusammengefasst). 

 
 

Schulverband Gettorf und Umgegend 
Der Schulverbandsvorsteher 

 
 
 
  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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Der Schulverband Gettorf und Umgegend sucht ab sofort  für die Isarnwohld-Schule  in Gettorf zwei  
 

Reinigungskräfte (w/m/d). 
 
Es erwarten Sie attraktive Rahmenbedingungen: 
 

• Teilzeitbeschäftigung mit durchschnittlich 15 h  
• Arbeitseinsatz in der Mittags- bzw. Nachmittagszeit  
• Unbefristetes Arbeitsverhältnis bzw. eine Stelle ist zunächst eine Krankheitsvertretung mit Option 

auf Dauerbeschäftigung  
• 30 Tage Urlaub in den Schulferien 
• Weihnachtszuwendung 
• Jährliches Leistungsentgelt 
• Betriebliche Altersversorgung 
• Vergütung nach Entgeltgruppe 2 des TVöD 

 
Fragen zum Arbeitseinsatz richten Sie bitten an Frau Haß, Tel.: 0173/6265821. 
 
Wenn Sie Fragen zum Arbeitsverhältnis haben, steht Ihnen Frau Schwauna von der Amtsverwaltung Dä-
nischer Wohld unter Tel.: 04346/91212 zur Verfügung.  
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung bis 28.01.2022 an den 
Schulverband Gettorf und Umgegend, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf.   
 
Alternativ  per Email an poststelle@amtdw.landsh.de (alle Dokumente in eine pdf-Datei zusammenge-
fasst). 
 
Kommen Sie zu uns – wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbung! 
 

Schulverband Gettorf und Umgegend 
Der Schulverbandsvorsteher 

 
 

********************* 
 

Der Schulverband Gettorf und Umgegend sucht ab sofort für die Grundschule Gettorf eine 
 

Unterstützungskraft für den Schulhausmeister (m/w/d) 
 
im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung (Mini-Job).  
 
Die/der neue Mitarbeiter/in soll teamfähig, flexibel und nach kurzer Einarbeitungszeit in der Lage sein, den 
Schulhausmeister bei den täglich anfallenden Arbeiten zu unterstützen.  
Handwerkliches und/oder gärtnerisches Geschick ist Voraussetzung.  
 
Der Arbeitseinsatz erfolgt flexibel bei einer max. Arbeitszeit von 7 h wöchentlich.  
 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen der Schulhausmeister Herr Kammer, Tel.: 0175/1683813. 
 
Wenn Sie Fragen zum Arbeitsverhältnis und Stundenentgelt haben, steht Ihnen Frau Schwauna von der 
Amtsverwaltung Dänischer Wohld,  Tel.: 04346/91212 zur Verfügung. 
 
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre Bewerbung bis  zum 21.01.2022 an den 
Schulverband Gettorf und Umgegend, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf oder per Email an:                        
poststelle@amtdw.landsh.de (in eine pdf-Datei zusammengefasst). 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

Schulverband Gettorf und Umgegend 
Der Schulverbandsvorsteher 

  

mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
mailto:poststelle@amtdw.landsh.de
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Die Gemeinde Gettorf sucht eine stellvertretende Schiedsperson 
 
Die Gemeinde Gettorf sucht eine stellvertretende Schiedsperson. Diese ehrenamtliche Aufgabe ist ab 
sofort zu vergeben. 
Das Ehrenamt einer Schiedsperson können Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde Gettorf 
wahrnehmen, die mindestens 30 und höchstens 70 Jahre alt sind und Interesse an einer solchen 
Aufgabe haben. Personen, die die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter besitzen und nicht unter 
Betreuung stehen, können diese Tätigkeit ausüben. 
Die Schiedsperson wird für fünf Jahre durch die Gemeindevertretung gewählt und kann auf Wunsch 
wiedergewählt werden. 
Die Aufgabe der Schiedsperson besteht darin, als Vorstufe zum Gerichtsverfahren kleinere Meinungs-
verschiedenheiten und Streitigkeiten – vermögens- und strafrechtlicher Art – zu schlichten und im 
Sühneverfahren einen Vergleich herbeizuführen. 
Die Aufgabenpalette der Schiedsperson ist vielfältig, wie beispielsweise Nachbarschaftsstreitigkeiten, 
Ärger mit dem Vermieter, aber auch leichte Körperverletzung, Hausfriedensbruch oder Beleidigung 
können dazu gehören. 
Die Schiedspersonen stehen in der Zusammenarbeit mit den Justizbehörden, insbesondere mit dem 
Amtsgericht. 
Wer in der Gemeinde Gettorf wohnt und Interesse an dem Aufgabengebiet hat, wird gebeten, eine 
schriftliche Kurzbewerbung an die Gemeinde Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf zu senden. Für 
Rückfragen steht Ihnen Frau Frohmeyer, Tel.:04346-91207, zur Verfügung. 

 
Amt Dänischer Wohld 
- Der Amtsdirektor - 

 
 

 
 

Neue Trauergruppe 
 
Die von unserer zertifizierten Trauerbegleiterin Andrea Hunklinger geleitete, insgesamt einjährige, feste 

und für Sie kostenfreie Trauergruppe startet im 
 

Januar 2022 
 

Sie findet statt am jeweils zweiten Montag im Monat von 17.30 - 19:00 Uhr (12 Mal) in Altenholz-Knoop. 
 

Für das Treffen gilt die 2G+ Regelung. 
 

Wir freuen uns sehr, dass dieses Angebot angenommen wird und hoffen, hiermit ein klein wenig  
Linderung in einer schweren Zeit anbieten zu können. 

 

Es sind noch Plätze frei. 
 

Anmeldung bitte unter: timm@hospiz-im-wohld.de 
 

Hospizverein Dänischer Wohld 
Menschen begleiten e.V. 
Kieler Chaussee 2 
24214 Gettorf 
Tel.: 04346-6026 448 
Mobil: 0171-389 7744 
www.hospiz-im-wohld.de 

  

mailto:timm@hospiz-im-wohld.de
http://www.hospiz-im-wohld.de/
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 Gemeinde Gettorf              24214 Gettorf, den 10.01.2022 
  - Der Bürgermeister - 

       

 

 

An alle Haushalte 

„Online-Befragung Eichkoppel“ 
Plattform freigeschaltet 

 
Die Plattform für die online-Befragung zur Erweiterung des Gewerbegebiets Eichkoppel ist ab dem 12. 
Januar 2022, 12.00 Uhr freigeschaltet. Mit dieser neuen und bereits einmal zum Thema „Haltepunkt Süd“ 
erprobten Form der breiten Bürgerbeteiligung erhofft sich Gettorf eine verstärkte Transparenz und verbes-
serte Information der Bevölkerung. Nach der Registrierung auf der Plattform über den folgenden Link 
https://adhocracy.plus/gettorf/projects/informelle-beteiligung-zur-16-anderung-des-flachen/ haben alle Gettorferin-
nen und Gettorfer die Möglichkeit, zu der beschlossenen Erweiterung des Gewerbegebiets ihre Vorstel-
lungen mit einzubringen. Die Fragen bewegen sich inhaltlich zwischen der Abwahl vielleicht kritischer Ge-
werbearten, dem Naturschutz und Freizeitmöglichkeiten. Alle Antworten können dann mit dem Gesamt-
quorum der Befragung in der für den 22. Februar geplanten Einwohnerversammlung (sofern Corona die 
Veranstaltung dann wieder zulässt) vertieft werden. Die Gemeinde Gettorf weist noch einmal ausdrücklich 
darauf hin, dass die Größe der Gewerbeflächenerweiterung noch längst nicht feststeht. „Bislang bewegen 
wir uns noch auf der untersten Ebene aller planungsrechtlicher Verfahren,“ bekräftigt Bürgermeister Hans-
Ulrich Frank. „Wir haben aktuell die Änderung der Nutzung der von der Gemeinde erworbenen und bisher 
landwirtschaftlich genutzten Flächen beantragt. Auf das Ergebnis und die entsprechen Auflagen für wei-
tere Planungsschritte warten wir unverändert.“ 
Für Bürgerinnen und Bürger ohne Internetzugang hält die Amtsverwaltung Dänischer Wohld den anlie-
genden Fragenkatalog zum Ausfüllen in Papierform vor. 
 
 
 
 
Hans-Ulrich Frank   Hier gelangen Sie zur Abfrage 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
  

https://adhocracy.plus/gettorf/projects/informelle-beteiligung-zur-16-anderung-des-flachen/
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Gettorf, 16. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
Einführung in die Thematik 
 
Die Gemeinde Gettorf plant die Erweiterung des Gewerbegebietes Eichkoppel zwischen der B76 und dem 
bestehenden Gewerbegebiet sowie dem Wohngebiet Ziegelei / Hasenberg, um eine zukunftsfähige Ent-
wicklung des Gewerbestandortes Gettorf zu gewährleisten. Es handelt sich dabei um eine Gesamtfläche 
von ca. 13,5 Hektar, die überplant werden sollen. Neben den gewerblich genutzten Flächen sind auch 
Flächen für Regenrückhaltebecken und Natur und Ausgleichsmaßnahmen angedacht. Weiterhin ist eine 
mögliche Wohnbebauung in Überlegung. Sofern möglich werden die vorhandenen Grünstrukturen (Knicks 
und weiterer Gehölzbestand) erhalten. 
 

 
 
Um einen für alle Akteure erfolgreichen und transparenten Planungsprozess zu ermöglichen, hat sich die 
Gemeinde Gettorf für eine zusätzliche Beteiligung der Interessierten ausgesprochen. Dabei wird vorab ein 
Stimmungsbild abgefragt, um die geplante Bürgerversammlung am 22. Februar 2022 adäquat vorzube-
reiten. Aufgrund der aktuellen Covid-19-Lage bitten wir Sie, sich kurzfristig nach den Bedingungen der 
Veranstaltung zu informieren. https://adhocracy.plus/gettorf/projects/informelle-beteiligung-zur-16-anderung-des-
flachen/  

 
 
 
  

https://adhocracy.plus/gettorf/projects/informelle-beteiligung-zur-16-anderung-des-flachen/
https://adhocracy.plus/gettorf/projects/informelle-beteiligung-zur-16-anderung-des-flachen/
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Volkshochschule Gettorf 
Frühjahrssemester 2022 

 
 

Liebe Interessierte und Freunde der Volkshochschule Gettorf, 
wir starten geimpft und vorsichtig in das neue Semester…  

Für alle Bewegungskurse gilt 2G+ : 
• vollständig geimpft/genesen (letzte Impfung länger als 3 Monate her) mit tagesaktuellem 

negativem Testnachweis oder 
• Auffrischungsimpfung erhalten („geboostert“ = in der Regel 3. Impfung) oder 

• weniger als 3 Monate vergangen seit der 2. Impfung, 
• aber keine Maskenpflicht.  

Für alle anderen Angebote in Innenräumen (z.B. Sprachkurse) ist weiterhin nur 
ein Covid 19-Impfnachweis oder ein Genesenen-Nachweis erforderlich (2G), dafür 

gilt Maskenpflicht! 
 Sie finden alle unsere Kurse mit den aktuellen Terminen auf der Seite 

www.vhs-sh.net/vhs-gettorf 
Das Programm wird auf ständig erweitert und aktualisiert. Ein Ausschnitt erscheint 

alle 14 Tage hier im Amtsblatt. Bleiben Sie gesund und optimistisch! 
Geschäftszeiten: 

Montag 8.30 – 12.00 Uhr, Mittwoch 8.30 – 12.00 Uhr, Donnerstag 16.00 – 19.00 Uhr 
Tel.: 04346 / 60 29 25 (bitte nutzen Sie auch den Anrufbeantworter) 

E-Mail: vhs@gemeinde-gettorf.de / Homepage: www.vhs-gettorf.de 

Ihre Bodil Busch 

Leitung der VHS Gettorf 
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Volkshochschule Gettorf 
Frühjahrssemester 2022 

 
 

 
Die Tabelle zeigt nur aktuell startende Kurse, in denen noch Plätze frei sind! 

Wochentag Uhrzeit Termine Kurstitel Ort 
Montag 09:00 – 10:30 12 Kurs: Englisch (B1) Amt 
Montag 10:30 – 12:00 12 Kurs: English Conversation (B1) Amt 
Montag 10:00 – 11:30 10 Kurs: Tanzkreis am Montagvormittag Triangel 
Montag 19:00 – 20:30 11 Kurs: Dänisch für Fortgeschrittene (B1) IWS 
Dienstag 09:15 – 10:15 10 Kurs: Pilates mit Faszientraining Triangel 
Dienstag 10:20 – 11:20 10 Kurs: Pilates mit Faszientraining Triangel 
Dienstag 17:00 – 18:15 10 Kurs: Hatha Yoga am Dienstagnachmittag KiTa 
Dienstag 18:30 – 19:45 10 Kurs: Hatha Yoga am Dienstagabend KiTa 
Mittwoch 09:00 – 10:00 10 Kurs: Sanfte Wirbelsäulengymnastik Triangel 
Mittwoch 10:00 – 11:00 10 Kurs: Sanfte Wirbelsäulengymnastik Triangel 
Mittwoch 16:00 – 17:00 10 Kurs: Antara® – gesunder Rücken Triangel 
Mittwoch 17:00 – 18:00 10 Kurs: Antara® – gesunder Rücken Triangel 
Mittwoch 18:00 – 19:00 10 Kurs: Faszien & Stretch Triangel 
Mittwoch 18:00 – 19:30 10 Kurs: Englisch für (Wieder-) Einsteiger (A1) IWS 
Mittwoch 19:30 – 20:45 10 Kurs: English Conversation (B1) IWS 
Donnerstag 09:00 – 10:30 12 Kurs: Keep your English fit, just for fun! (B2) Amt 
Donnerstag 10:30 – 12:00 12 Kurs: Keep your English fit, just for fun! (B2) Amt 
Donnerstag 16:20 – 17:20 10 Kurs: Wirbelsäulengymnastik KuBiz 
Donnerstag 17:25 – 18:25 10 Kurs: Wirbelsäulengymnastik KuBiz 
Donnerstag 18:30 – 19:30 10 Kurs: Wirbelsäulengymnastik KuBiz 
Donnerstag 17:30 – 18:45 10 Kurs: Dänisch (A1/A2) IWS 
Donnerstag 19:00 – 20:15 10 Kurs: Dänisch für Anfänger*innen IWS 
Freitag 09:00 – 10:30 10 Kurs: Hatha Yoga am Freitagvormittag Triangel 
Freitag 09:30 – 11:00 10 Kurs: Französisch für Fortgeschrittene II (B1) Triangel 
Freitag 11:00 – 12:00 10 Kurs: Pilates mit Faszientraining Triangel 
Samstag 22.01. 14:00 – 16:30 1 Workshop: Gelassen älter werden mit Yoga I (40+) KiTa 
Samstag 29.01. 14:00 – 16:30 1 Workshop: Gelassen älter werden mit Yoga II (40+) KiTa 
Samstag 29.01. 11:00 – 15:00 1 Kurs: Offener Nähtreff für Kinder (ab 5. Klasse) IWS 

 
Kursorte: 
Amt  Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1 
IWS  Isarnwohld-Schule, Süderstraße 72-74 
KiTa  Krippe „Am Sportplatz“ (Zufahrt: Triangel) 
KuBiz  Kultur- und Bildungszentrum an der Isarnwohld-Schule, Süderstraße 72-74 
Mühle  Gettorfer Mühle „Rosa“, Mühlenplatz 
Triangel VHS (ehemaliges Sportlerheim des GSC, Triangel) 
*  Bitte beachten Sie die detaillierten Ortsangaben im Programm unter    
  www.vhs-sh.net/vhs-gettorf oder kontaktieren Sie bei Fragen die Geschäftsstelle 
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Wochenmarkt in Gettorf 
 

Besuchen Sie den Gettorfer Wochenmarkt in der Eichstraße (Fußgängerzone) 
freitags    von 08.00 bis 12.00 Uhr 
dienstags von 08.00 bis 14.00 Uhr 

 

 
 
 
 
 
 

Umsonstladen Schinkel  
Wir sind für Sie da, aber nur mit Maske und ggf. etwas Geduld 

 
Wir nehmen und geben unentgeltlich alle nicht sperrigen, noch brauchbaren Gegenstände. 
 
Hauptstraße 49 
24214 Schinkel 
Telefon: 04346 6893 
Ansprechperson: Uwe von Ahlften 
E-Mail: umsonstladen-schinkel@web.de 

Öffnungszeiten in der Schulzeit: 
Dienstag, Freitag, Samstag:  09.30 - 12.30 Uhr 
Dienstag, Freitag:   15.00 - 18.00 Uhr 

Öffnungszeiten in der Ferienzeit: 
Samstag:    09.30 - 12.30 Uhr 
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Herausgeber des Amtsblattes Dänischer Wohld: 
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Druck: Eigendruck 
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Das Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld finden Sie auch im Internet unter http://www.amt-daenischer-wohld.de/„Aktuelles“; 
hier können Sie das Mitteilungsblatt auch als Newsletter abonnieren. 
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Gettorf, öffentlich aus. 
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